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§ 60 BWG Bankprufer

BWG - Bankwesengesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

1. (1)Der JahresabschluR jedes Kreditinstitutes und jedes Kreditinstitute-Verbundes und der KonzernabschluB jeder
Kreditinstitutsgruppe nach § 59 Abs. 1 sowie jedes Kreditinstitutskonzerns nach § 59a sind unter Einbeziehung der
Buchfihrung, des Lageberichtes und des Konzernlageberichtes nach § 59 und & 59a durch Bankprufer zu prifen.

2. (2)Bei einem Kreditinstitut in der Rechtsform einer Genossenschaft hat das nach den genossenschaftsrechtlichen
Regeln bestellte Prifungsorgan (Revisor) seiner gesetzlichen Prifungseinrichtung die Aufgaben des Bankprifers
nach § 60 wahrzunehmen. Dies gilt auch fur Aktiengesellschaften, in die der Bankbetrieb oder der
bankgeschaftliche Teilbetrieb einer Genossenschaft gemafd 8 92 Abs. 7 eingebracht wurde, mit Ausnahme von
Zentralorganisationen gemaR § 30a. Der Bankprufer einer Zentralorganisation gemaR dem zweiten Satz dieses
Absatzes und die Bankprufer der einer solchen Zentralorganisation zugeordneten Kreditinstitute haben bei der
Ausubung ihrer Aufgaben als Bankprifer zusammenzuarbeiten und die fir die Austibung ihrer Aufgaben als
Bankprifer notwendigen Informationen untereinander auszutauschen.

3. (3)Die Auskunfts-, Vorlage- und Einschaurechte & 272 UGB) des Bankprufers erstrecken sich auf alle Unterlagen
und Datentrager auch dann, wenn diese von einem Dritten, einschlieBlich einem IKT-Drittdienstleister gemafR
Kapitel V der Verordnung (EU) 2022/2554, gefuihrt oder bei diesem verwahrt werden oder wenn sie im Ausland
gefuhrt oder verwahrt werden. Werden zu prifende Unterlagen, insbesondere die Buchhaltung, im Ausland
gefuhrt oder verwahrt, so hat das Kreditinstitut unbeschadet der vorstehenden Einschaurechte des Bankprufers
fur die jederzeitige Verfugbarkeit der Unterlagen des laufenden Geschaftsjahres und mindestens dreier
vorhergehender Geschaftsjahre im Inland zu sorgen. Das Kreditinstitut hat dem Bankprufer die Prafungsplane
und Prifungsberichte der internen Revision zur Verfiigung zu stellen.

4. (4)Das Kreditinstitut hat dem Bankprufer auf dessen Anfrage Uber AufsichtsmaRnahmen, einschlief3lich den Stand
laufender Verwaltungsverfahren zu informieren und in diesem Zusammenhang relevante Unterlagen zur

Verfligung zu stellen.

In Kraft seit 17.01.2025 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bwg/paragraf/59
https://www.jusline.at/gesetz/bwg/paragraf/59a
https://www.jusline.at/gesetz/bwg/paragraf/59
https://www.jusline.at/gesetz/bwg/paragraf/59a
https://www.jusline.at/gesetz/bwg/paragraf/60
https://www.jusline.at/gesetz/bwg/paragraf/92
https://www.jusline.at/gesetz/bwg/paragraf/30a
https://www.jusline.at/gesetz/ugb/paragraf/272
file:///

	§ 60 BWG Bankprüfer
	BWG - Bankwesengesetz


